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Fachbereich: Offentllche Sicherheit und Ord-
nung, Verwaltungsvollzug 

██████████ ████████

Telefon: 08561  20-427 
Telefax: 08561  20-190 
verwaltungsvollzug@rottal-lnn.de 

Anschrift: Ringstraße 4-7,  Gebäude  5 
84347 Pfarrkirchen 

██████▍▊ ███

Ihre  Nachricht: 
Datum/Zeichen 

█████████ ██▍██████████████

Pfarrkirchen, 10.01.2023 

Vollzug des Gesetzes zur Verbesserung der gesundheitsbezogenen Verbraucherinfor-
mation (VIG); 
Antrag auf Informationsgewährung vom  30.11.2022 nach dem Verbraucherinforma~ions-
gesetz (VIG) bezüglich des Betriebs Burger King,  Robert-Bosch-Ring 11a, 84375 K1rch-
dorf a. Inn 

Das  Landratsamt Rottal-Inn  erlässt ██████ ███ ████ ████ folgenden 
█

Bescheid: 

1. 

1. Dem Antrag  auf Informationsgewährung wird  abgelehnt. 

2.  Die  Ziffßr 1 dieses  Bescheides  ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar. 

3. Dieser Bescheid ergeht kostenfrei. 

II. 

1.  Sachverhalt 

Der Antragsteller stellte  am  30.11 .2022  per Email  einen Antrag  auf Informationsgewährung 
gemäß § 4 Absatz  1,  § 2 Absatz  1 VIG. 

Der Antragsteller begehrt folgende  Informationen: 

"1.  Wann  haben  die  beiden  letzten  lebensmittelrechtlichen  Betriebsüberprüfungen  im  folgen-
den  Betrieb stattgefunden : 
Burger King 
Robert-Bosch-Ring  11 a 
84375  Kirchdorf am  Inn 

2. Kam  es  hierbei  zu  Beanstandungen?  Falls ja,  beantrage ich  hiermit die  Herausgabe des 
entsprechenden  Kontrollberichts  an  mich. 
Konto : Spalb 11e  Rotta~IM IBAN: DE817435143005700068 09 SWIFT-BIC: BYLADEM1EGF  • VR·Bank Ro~lnn eG IBAN: DE64  74061813 0003 348865 SWIFT-BIC : GENOOEF1PFK 
Telefon : 08561  20-0 • nlo@rottal-lnn.de  • Ringstral.\e 4-7  • 84347  Pfarrk.irdlen  • www.rotta l-iM .de  • Öffn\l'lgszeiten: Mo bis Fr 8:00 - 12:00  Uhr , Mo und  Do  13:30. 16:00  Uhr oder nach Vere inbarung 



Ich stütze meinen Antrag auf lnformationszu~ang auf§ 1 des _Gesetz~s zur Verbesserung der 
gesundheitsbezogenen Verbraucherinformation (Verbrauchennformat1onsgesetz - VIG). Bei 
den von mir begehrten Informationen handelt es sich um solche nach § 2 Abs. 1 VIG. 

Ausschluss- und Beschränkungsgründe bestehen aus diesseitiger Sicht nicht. Sollten dem In-
formationsanspruch dennoch Hinderungsgründe entgegenstehen, bitte ich Sie, mir diese un-
verzüglich mit Rechtsgründen mitzuteilen. Ich bitte darum, personenbezogene Daten von Be-
hörden- oder Betriebspersonal (wie Namen und Unterschriften) in den Dokumenten vor Über-mittlung zu schwärzen. 

Unter .Beanstandungen" verstehe ich unzulässige Abweichungen von den Anforderungen des 
Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFBG) oder anderen geltenden Hygienevor-
schrift_en. ~ollte es zu einer oder mehreren solchen Beanstandungen gekommen sein, bean-
trage ich _die Heraus~abe ~es entspreche~den, vollständigen Kontrollberichts - unabhängig 
davon, wie Ihre Behorde die Beanstandungen eingestuft hat (bspw. als .geringfügig" oder .schwerwiegend"). 

Der Anspruch auf Zugang zu den beantragten Informationen ist mittlerweile höchstrichterlich 
bestätigt. So hat das Bundesverwaltungsgericht in einem Grundsatzurteil vom 29. August 
201 (Az. 7 C 29.17) den Informationsanspruch nach dem VIG gestärkt und ausgeführt, dass 
es Ziel des Verbraucherinformationsgesetzes ist, eine umfassende und zeitnahe Verbraucher-
information zu gewährleisten. Zuletzt hat der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 
(u.a. in VGH 10 S 1891/19) in gleich sieben Entscheidungen zu .Topf Secret" klargestellt, dass 
Verbraucherinnen und Verbraucher einen Anspruch auf die Ergebnisse der lebensmittelrechtli-
chen Kontrollen in Betrieben haben und auch eine mögliche Veröffentlichung der erlangten In-
formationen dem nicht entgegensteht. Es entspricht nach Auffassung des VGH der ausdrückli-
chen Zwecksetzung des § 1 VIG, den Markt transparenter zu gestalten. 

Meines Erachtens handelt es sich nach § 7 Abs. 1· VIG auch um eine gebührenfreie Auskunft. 
Sollte die Auskunftserteilung Ihres Erachtens gebührenpflichtig sein, bitte ich Sie, mir dies 
vorab mitzuteilen und dabei die Höhe der Kosten anzugeben. Mit Verweis auf § 5 Abs. 2 VIG 
bitte ich Sie, mir die erbetenen Informationen unverzüglich, spätestens nach Ablauf eines Mo-
nats zugänglich zu machen. Ich bitte um eine Antwort in elektronischer Form (E-Mail). Sollten 
Sie nicht zuständig sein, leiten Sie meine Anfrage bitte an die zuständige Behörde weiter. Ich 
weise Sie darauf hin, dass eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte im 
Sinne von § 5 Abs. 2 S. 4 VIG nur dann zulässig ist, wenn betroffene Dritte ausdrücklich nach 
einer Offenlegung fragen. In diesem Fall erkläre ich mich mit der Datenweitergabe einverstan-
den und bitte um Weiterbearbeitung des Antrags. Ich bitte um Empfangsbestätigung und 
danke Ihnen für Ihre Mühe!" 

Der Antragseingang wurde mit Schreiben vom 07.12.2022 bestätigt. Zugleich wurde darauf 
hingewiesen, dass seit einem gleichlautenden An~rag des Ant_~agste_llers vom ~5.04.20~2 bzw. 
dem entsprechenden Bescheid vom 25.04.2022, in welchem uber die lnformationsgewahrung 
entschieden worden war, keine weiteren Kontrollen st~ttgefund_en h~ben, sodass der entspre-
chende Antrag vom 30.11.2022 dieselben Kontrollbenchte betrifft wie der Antr~g vom 
05.04.2022, weshalb um Mitteilung gebeten w~rde, ob der erneute Antrag zuruckgenommen 
wird. Eine Rücknahme des Antrages erfolgte nicht. 

2. Rechtliche Würdigung 

2.1. Zuständigkeit 

. ..ß § 2 Ab 2 Satz 1 Nr 1 Buchst b) sowie§ 4 Abs. 1 
Das LandratsalmGt_ RVottalA-lrtnn31sAt gb=~aNr 2 BaysVwVfG sachlich und örtlich zuständig. Satz 4 Nr. 2 V 1. .m. . . . 

2.2. Entscheidungsgründe 
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Die Information wird gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 VIG antragsgemäß erteilt. 
Die E-Mail vom 30.11.2022 stellt einen Antrag gemäß § 4 Absatz 1 Satz 1 VIG dar. Der Antrag 

ist hinreichend bestimmt. 

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 VIG ist ein missbräuchlich gestellter Antrag abzulehnen. Dies ist nach 
§ 4 Abs. 4 Satz 2 VIG insbesondere der Fall, wenn der Antragsteller über die begehrten Infor-

mationen bereits verfügt. 

Mit Bescheid vom 25.04.2022 wurde dem Antragsteller bereits bei einem gleichlautenden An-
trag auf Informationsgewährung, welcher die gleichen Kontrollberichte betraf wie der vorlie-

gende Antrag, stattgegeben. 

Der Antrag vom 30.11 .2022 ist somit überflüssig i. S. d. § 4 Abs. 4 Satz 2 VIG und damit nach 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 VIG abzulehnen. 

2.3 Ausführungen zur Ziffer 1.3 

Gemäß § 5 Absatz 4 VIG haben Widerspruch und Anfechtungsklage in den in § 2 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 1 genannten Fällen keine aufschiebende Wirkung. De~ Informationszugang 
darf erst erfolgen, wenn die Entscheidung dem oder der Dritten bekannt gegeben worden ist 
und diesem ein ausreichender Zeitraum zur Einlegung von Rechtsbehelfen eingeräumt wor-

den ist. Der Zeitraum soll 14 Tage nicht überschreiten. 

2.4 Ausführungen zur Ziffer 1.4 (Kostenentscheidung): 

Dieser Bescheid und die Informationsgewährung ergehen gemäß § 7 Absatz 1 Satz 2 VIG 
kostenfrei, der Verwaltungsaufwand lag unter 1.000 Euro. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage er-

hoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 93014 Regensburg, 

Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg, 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer 
für Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per ein-
facher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! 

Ab 01 .01.2022 muss der in § 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich elekt-

ronisch einreichen. 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klage-

erhebung eine Verfahrensgebühr fällig . 

Mit freundlichen Grüßen 

Florian Birneder 
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